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Übersicht Strompreise 2026 für Haushalt und Kleingewerbe	 < 50 MWh
exkl. 8.1% MwSt.

Erstwohnung und Kleingewerbe Ferien- und Zweitwohnung

endigoMIX Einheitstarif Rp./kWh 9.50 9.50

endigoMIX
Hochtarif Rp./kWh 9.50 9.50

Niedertarif Rp./kWh 8.40 8.40

endigoHYDRO Aufpreis Rp./kWh +1.00 +1.00

endigoSOLAR Aufpreis Rp./kWh +2.00 +2.00

endigoMIX	 Strommix aus erneuerbaren und 
nicht erneuerbaren Schweizer 
Energieträgern;

	 Standardprodukt

endigoHYDRO	 100% Wasserkraft aus dem Goms

endigoSOLAR	 100% Solarenergie aus dem Goms

Erstwohnung und Kleingewerbe Ferien- und Zweitwohnung

SDL Systemdienstleistung Rp./kWh 0.27 0.27

KEV & Gewässerschutzabgabe Rp./kWh 2.30 2.30

solidarisierte Kosten Rp./kWh 0.05 0.05

Stromreserve Rp./kWh 0.41 0.41

Abgabe an Gemeinde Rp./kWh 0.50 0.50

Stromprodukte

Tarifzeiten

Hochtarif	 07.00 - 23.00 Uhr
Niedertarif	 23.00 - 07.00 Uhr

Bemerkungen

Eine Ferien- oder Zweitwohnung wird als eine 
Wohnung definiert, die von Kunden ohne ständi-
gen Wohnsitz genutzt wird.

Das Wahl-Produkt „Doppeltarif“ ist primär 
geeignet für Kunden mit einem erhöhten Strom-
verbrauch in der Nacht. Voraussetzung ist eine 
steuerbare Wärmeanwendung (z.B. Elektroboiler 
mit mindestens 100 Litern, bewilligte Elektrohei-
zungen oder Wärmepumpen)

Energie

Netznutzung Erstwohnung und Kleingewerbe Ferien- und Zweitwohnung

Grundpreis CHF/Mt. 7.00 20.00

Arbeitspreis Einheitstarif Rp./kWh 9.62 9.62

Arbeitspreis
Hochtarif Rp./kWh 9.62 9.62

Niedertarif Rp./kWh 6.92 6.92

Messtarif CHF/Mt. 2.80 2.80

Abgaben
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Übersicht Strompreise 2026 für Gewerbe und Grossgewerbe	 > 50 MWh
exkl. 8.1% MwSt.

Gewerbe > 50 MWh Grossgewerbe > 500 MWh

endigoMIX Einheitstarif Rp./kWh 9.50 9.50

endigoMIX
Hochtarif Rp./kWh 9.50 9.50

Niedertarif Rp./kWh 8.40 8.40

endigoHYDRO Aufpreis Rp./kWh +1.00 +1.00

endigoSOLAR Aufpreis Rp./kWh +2.00 +2.00

Gewerbe Grossgewerbe

SDL Systemdienstleistung Rp./kWh 0.27 0.27

KEV & Gewässerschutzabgabe Rp./kWh 2.30 2.30

solidarisierte Kosten Rp./kWh 0.05 0.05

Stromreserve Rp./kWh 0.41 0.41

Abgabe an Gemeinde Rp./kWh 0.50 0.50

Das Wahl-Produkt „Doppeltarif“ ist primär 
geeignet für Kunden mit einem erhöhten Strom-
verbrauch in der Nacht. Voraussetzung ist eine 
steuerbare Wärmeanwendung (z.B. Elektroboiler 
mit mindestens 100 Litern, bewilligte Elektrohei-
zungen oder Wärmepumpen).

Energie

Netznutzung Gewerbe Grossgewerbe

Grundpreis CHF/Mt. 50.00 50.00

Leistungspreis CHF/Mt. 5.83 3.50

Arbeitspreis Einheitstarif Rp./kWh 7.30 7.30

Arbeitspreis
Hochtarif Rp./kWh 7.30 7.30

Niedertarif Rp./kWh 6.15 6.15

Blindenergie Rp./kWh 4.10 4.10

Messtarif CHF/Mt. 4.60 4.60

Abgaben

endigoMIX	 Strommix aus erneuerbaren und 
nicht erneuerbaren Schweizer 
Energieträgern;

	 Standardprodukt

endigoHYDRO	 100% Wasserkraft aus dem Goms

endigoSOLAR	 100% Solarenergie aus dem Goms

Stromprodukte

Tarifzeiten

Hochtarif	 07.00 - 23.00 Uhr
Niedertarif	 23.00 - 07.00 Uhr

Bemerkungen
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Übersicht Strompreise 2026 temporäre Anlagen
exkl. 8.1% MwSt.

temporäre Anlagen

endigoMIX Einheitstarif Rp./kWh 9.50

endigoHYDRO Aufpreis Rp./kWh +1.00

endigoSOLAR Aufpreis Rp./kWh +2.00

endigoMIX	 Strommix aus erneuerbaren und 
nicht erneuerbaren Schweizer 
Energieträgern;

	 Standardprodukt

endigoHYDRO	 100% Wasserkraft aus dem Goms

endigoSOLAR	 100% Solarenergie aus dem Goms

temporäre Anlagen

SDL Systemdienstleistung Rp./kWh 0.27

KEV & Gewässerschutzabgabe Rp./kWh 2.30

solidarisierte Kosten Rp./kWh 0.05

Stromreserve Rp./kWh 0.41

Abgabe an Gemeinde Rp./kWh 0.50

Stromprodukte

Gebühren

Zusätzlich verrechnet endigo den Aufwand für 
Lieferung, Montage und Demontage sowie Miete 
des eingesetzten Baustromverteilers gemäss 
Dienstleistungspreise temporäre Anschlüsse.

Energie

Netznutzung temporäre Anlagen

Grundpreis CHF/Mt. 20.00

Arbeitspreis Einheitstarif Rp./kWh 32.17

Messtarif CHF/Mt. 2.80

Abgaben
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Übersicht Strompreise 2026 Nachlieger NE5
exkl. 8.1% MwSt.

Kunden, die einen freien Netzzugang nach Art. 8 
StromVV beantragt haben und dieser vom Ener-
gieversorgungsunternehmen genehmigt wurden, 
werden mit einem Lastprofilzähler ausgerüstet.

Nachlieger NE5

Grundpreis CHF/Mt. 300.00

Arbeitspreis Einheitstarif Rp./kWh 5.25

Leistungspreis Hochtarif CHF/Mt. 7.50

Messtarif CHF/Mt. 31.00

BemerkungenNetznutzung
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Übersicht Strompreise 2026 Rückliefertarif 
exkl. 8.1% MwSt.

Rückliefertarif

Preis für eingespeiste 
Energie

Sommer Rp./kWh 9.00*

Winter Rp./kWh 12.00*

Ökologischer Mehrwert (HKN) Rp./kWh 2.00

Mit der Übertragung des ökologischen Mehrwerts 
werden die Herkunftsnachweise (HKN) auto-
matisch an endigo transferiert. Voraussetzung 
ist dass die PV-Anlage bereits im HKN-System 
Schweiz registriert ist. 
Die Auszahlung der Vergütung erfolgt durch endi-
go mindestens halbjährlich an die Produzenten. 
 
Da die Verfügbarkeit von PV-Strom schwankt, wird 
ein saisonales Vergütungsmodell angewendet: 
Sommer: 	 April bis September 
Winter: 	 Oktober bis März 
 
* Der Vergütungstarif wird standardmässig dem 
Produzenten ausbezahlt. Alternativ kann der 
Referenzmarktpreis gemäss BFE-Publikation ange-
wendet werden. Liegt dieser unter 6 Rp./kWh, gilt 
die gesetzlich festgelegte Minimalvergütung.

Vergütungen

Bemerkungen

Die Rückliefertarife definieren die Vergütung für 
die Einspeisung von elektrischer Energie in das 
Niederspannungsnetz der endigo. 
Der Rückliefertarif gilt ausschliesslich für Anlagen, 
welche keine Vergütung aus der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV) erhalten.

Produktionsanlage Leistung < 150 kWp

Produktionsanlage Leistung > 150 kWp

Rückliefertarif

Doppeltarifzähler / Einfachtarifzähler CHF/Jahr 84.00

Leistungszähler CHF/Jahr 600.00

Rückliefertarif

Preis für eingespeiste 
Energie

Sommer Rp./kWh Referenzmarktpreis BFE

Winter Rp./kWh Referenzmarktpreis BFE

Ökologischer Mehrwert (HKN) Rp./kWh 2.00

Gebühren
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Übersicht Dienstleistungspreise Eigenverbrauchsmodelle 
exkl. 8.1% MwSt.

Dienstleistungspreis

Einrichtungskosten
bis 20 MP CHF/MP 250.00

mehr als 20 MP CHF/MP 200.00

Verrechnungskosten CHF/MP/Mt. 4.50

virtuelle Messung CHF/MP/Mt. 1.25

Zusammenschluss Eigenverbrauch (ZEV) virtueller Zusammenschluss Eigenverbrauch (vZEV)

Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) ermöglicht es, den lokal produ-
zierten Strom direkt im Gebäude den Mieter:innen und anderen Eigentümer:innen zu 
verkaufen und innerhalb der ZEV zu verrechnen. Dadurch wird der Eigenverbrauch 
der lokalen Stromproduktion gesteigert und dank eingesparten Netzkosten die Wirt-
schaftlichkeit der Anlagen deutlich erhöht.

Mit dem virtuellen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) kann der 
Eigenverbrauchsanteil einer Energieerzeugungsanlage im Vergleich zum 
herkömmlichen ZEV erhöht werden, indem der lokal produzierte Strom auch 
benachbarten Gebäuden mit demselben Verknüpfungspunkt zur Verfügung 
gestellt wird. Der lokal produzierte Strom kann dabei einseitig verkauft oder 
gegenseitig ausgetauscht werden.

Dienstleistungspreis

Einrichtungskosten
bis 20 MP CHF/MP 250.00

mehr als 20 MP CHF/MP 200.00

Verrechnungskosten CHF/MP/Mt. 4.50

virtuelle Messung CHF/MP/Mt. 1.25
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Begriffe und Erläuterungen
Energie & Netznutzung

Abkürzungen
KEV	 =	 Kostendeckende Einspeisver-

gütung
kVarh	 =	 Kilovoltampere reaktiv Stunde 

(Blindenergie)
kW	 =	 Kilowatt 
kWh	 =	 Kilowattstunde 
Mt	 =	 Monat 
MP	 =	 Messpunkt
MWST	=	 Mehrwertsteuer
	
Energietarif	
Der Elektrizitätstarif ist das Entgelt für 
die an die Kunden gelieferte elektrische 
Energie. Für jeden Kunden steht auf-
grund seines Verbrauchsverhaltens das 
richtige Produkt zur Verfügung.
	
Ersatzbelieferung	
Marktversorgte Endkunden, welche über 
keinen gültigen Liefervertrag verfügen, 
werden durch den Verteilnetzbetreiber 
mit der sogenannten Ersatzbelieferung 
mit elektrischer Energie versorgt. Die Er-
satzbelieferung ist eine Notversorgung 
und wird nur kurzfristig gewährt. Die 
Konditionen für die Ersatzbelieferung 
sind separat geregelt.
	
endigoMIX	
Artikel 18, Absatz 2 Stromversorgungs-
verordnung (StromVV) verlangt für End-
verbrauchern in ganzjährig genutzten 
Liegenschaften mit weniger als 50‘000 

kWh eine Kundengruppe als Basistarif. 
Weitere Tarife werden für diese Kunden 
als Wahltarife angeboten.
	
Netznutzung 	
Mit der Netznutzung wird der Gebrauch 
der Netzinfrastruktur entschädigt, die 
notwendig ist, um den Strom von den 
Kraftwerken zu den Kunden zu transpor-
tieren. 
	
Grundpreis	
Der Grundpreis wird pro Messstelle und 
Jahr und auf den Abrechnungszeitraum 
anteilig verrechnet. Darin sind die Kos-
ten der permanenten Lieferbereitschaft, 
Plausibilitätsprüfung, Datenbereitstel-
lung und Abrechnung, sowie der Leis-
tungsanteil enthalten.
	
Messtarif	
Der Messtarif beinhaltet die Kosten für 
das Mess- und Informationswesen. Die 
Messtarife werden sowohl auf physi-
schen als auch virtuellen Messpunkten 
erhoben. Messtarife fallen für Mess-
einrichtungen von Verbrauchs-, Pro-
duktions- und Speichermessungen an. 
endigo bestimmt die Messapparate und 
Messkonzepte. 
Allfällige Anpassungen aufgrund ange-
passter Tarifierungsrichtlinien nach der 
Tarifpublikation werden in den Folge-
jahren ausgeglichen.  

ZEV und vZEV (Zusammenschluss 
zum Eigenverbrauch)	
Der ZEV/vZEV wird in Bezug auf das 
Netznutzungsentgelt, der Energieliefe-
rung und der Abgaben wie ein einziger 
Endverbraucher behandelt. Alle Kom-
ponenten des Elektrizitätstarifs werden 
nach dem Bezugsprofil der ZEV/vZEV 
abgerechnet. Ein ZEV/vZEV ohne Netz-
zugang fällt in die Grundversorgung.
	
Leistungspreis	
Für die Verrechnung der Leistung ist die 
jeweils höchste in der Abrechnungs- 
periode gemessene Viertelstunden-
Leistung (24 Stunden) massgebend.
	
Blindenergie	
Elektrische Energie, die zum Aufbau von 
magnetischen oder elektrischen Feldern 
verbraucht wird. Sie wird in der Einheit 
kVarh gemessen. Die gemessene Blind-
energie (kapazitiv und induktiv) ist bis zu 
50% der Wirkenergie im Netznutzungs-
produkt enthalten. Die darüber hinaus 
gemessene Blindenergie wird dem je-
weiligen Kunden verrechnet.
	
Allgemeine Bestimmungen	
Unsere detaillierten und rechtsverbind-
lichen Auskünfte finden Sie in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
oder weiteren, anwendbaren Reglemen-
ten und Bestimmungen.

MWST	
Der Mehrwertsteuersatz beträgt 8.1%. 
Bei den Preisangaben inkl. MWST han-
delt es sich um kaufmännisch gerundete 
Angaben.
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Systemdienstleistungen (SDL)	
Kostenanteil, der von der Schweizeri-
schen Netzgesellschaft Swissgrid für die 
Reservehaltung von Energie, den siche-
ren Netzbetrieb und die Koordination 
des Höchstspannungsnetzes pro ver-
brauchter kWh erhoben wird. 

Stromreserve Bund	
Entgelt zur Bildung einer Stromreserve 
(Wasserkraftreserven, Reservekraftwer-
ke, Notstromgruppen) als Absicherung 
gegen ausserordentliche Situationen bei 
der Elektrizitätsversorgung, wie kritische 
Versorgungsengpässe oder -ausfälle 
(WResV).
	
Solidarisierte Kosten
Kosten für Netzverstärkungen der unte-
ren Netzebenen und für die Überbrü-
ckungshilfe der Stahl- und Aluindustrie.
	
Netzzuschlag	
Abgabe zur Förderung der erneuerbaren 
Energien gemäss Energiegesetz (Art. 35 
EnG). Der Preisansatz für die gesetzliche 
Förderabgabe wird vom Bundesrat fest-
gelegt.
	
Gemeindeabgabe	
Abgaben an die Gemeinde. Die Abga-
ben müssen in einem Reglement festge-
legt und durch die Gemeindeversamm-
lung bewilligt werden.

	

Begriffe und Erläuterungen
Abgaben


